
 

 
 
 

„Einbeziehungssatzung In den Kämpen“ 
OT Hördinghausen 

 

Satzung über die Einbeziehung von einzelnen Außenbereichsflächen in den im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil nach § 34 (4) Nr. 3 BauGB 

 
 
 

PRÄAMBEL UND AUSFERTIGUNG 
Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) und des § 34 (4) Nr. 3 BauGB hat der Rat der Gemeinde Bad Essen folgende 
Satzung beschlossen: 
 
Bad Essen, den  
 
     (Siegel) 
        ................................................. 

        (Bürgermeister) 
 
 
 
 

§ 1-Geltungsbereich 
 
Diese Satzung gilt für den Bereich der Einbeziehungssatzung (gemäß § 34 (4) Nr. 3 BauGB), 
Gemeinde Bad Essen, im Bereich der Straße "In den Kämpen", entsprechend der in der 
Anlage zu dieser Satzung beigefügten Abgrenzung (Satzung § 34 (4) Nr. 3 BauGB).  
 
Der in der Anlage beigefügte Planauszug ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 
 
 

§ 2-Zulässigkeit von Vorhaben 
 
Innerhalb der in § 1 festgelegten Grenzen richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit von 
Vorhaben (§ 29 BauGB) nach den Bestimmungen des § 34 BauGB. 
 
Hier ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der 
Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren 
Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. 
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§ 3-Nutzungs- und Gestaltungsregelungen 

 
In dem Einbeziehungsbereich gemäß § 34 (4) Nr.3 BauGB gelten ergänzend zu § 2 folgende 
Regelungen: 
 
a) Die bauliche Nutzung im Einbeziehungsbereich gemäß § 34 (4) Nr. 3 BauGB muss der 

baulichen Nutzung der angrenzenden bebauten Flächen entsprechen. 
 
b) Innerhalb des Einbeziehungsbereiches sind nur Einzelhäuser als freistehende 

Gebäude mit einer Grundfläche von max. 200 qm zulässig.  
Zusätzlich sind Garagen/ Carports bis zu einer Grundfläche von insgesamt 60 qm 
zulässig. 
Darüber hinaus sind Nebenanlagen (Terrassen, Zuwegungen usw.) bis zu einer 
Grundfläche von insgesamt 100 qm zulässig. 
 
Die Mindestgrundstücksgröße im Satzungsbereich muss pro Einzelhaus 1.500 qm 
betragen. 
 
Zulässige Gebäudehöhen: 
Der Bezugs-Höhenpunkt zur Bestimmung der Gebäudehöhe (Höhe fertiger 
Erdgeschossfußboden, Firsthöhe, Traufenhöhe) entspricht der jeweils anstehenden 
Höhe des gewachsenen Geländes (ohne Berücksichtigung von Aufschüttungen oder 
Abgrabungen; Lotrechte Projektion auf die Geländeoberfläche).  
+ Sockelhöhe 
Die Höhe des fertigen Erdgeschossfußbodens in der Mitte des Gebäudes darf, 
gemessen vom Bezugs-Höhenpunkt 0,3 m nicht überschreiten. 
+ Traufenhöhe 
Die Traufenhöhe der Gebäude darf, gemessen von der OK. des fertigen 
Erdgeschossfußbodens bis zum Schnittpunkt der Außenkante des aufgehenden 
Außenmauerwerks mit der Dachhaut, 3,5 m nicht überschreiten. 
+ Firsthöhe 
Gemessen von der Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens, darf die Firsthöhe 
der Gebäude (höchster Punkt der Dachhaut) 12,0m nicht überschreiten: 

  
c) Im rückwärtigen Grundstücksbereich ist auf einer Fläche von mindestens 175m²    

(mind. 3m breit und ca. 58,5m lang) eine Baumreihe mit 6 hochstämmigen 
Obstbäumen alter Sorten entsprechend der Sortenliste in der Anlage der Begründung/ 
Eingriffsbilanzierung mit einer Stammhöhe von 180 - 200 cm und einem Stammumfang 
von mindestens 10/12 cm anzupflanzen, Pflanzabstand 10 -12 m.  
Alternativ kann eine Pflanzung von anderen heimischen, standortgerechten, 
hochstämmigen Laubbäumen vorgenommen werden. 
Die (Obst-)gehölze sind mit Baumverankerungen (Zwei- oder Dreiecksverband, 
Befestigung mit Kokosstrick oder handelsüblicher, dehnbarer Hohlplastik) zu sichern. 
Diese sind nach der Entwicklungspflege wieder zu entfernen. 
Die (Obst-)baumreihe ist extensiv zu nutzen d. h. der Pflanzstreifen ist regelmäßig aber 
nicht öfter als einmal pro Jahr (frühester Mahdtermin 01.07.) zu mähen, wobei das 
Mähgut abzufahren ist. An den Bäumen sind regelmäßig Pflegeschnitte durchzuführen. 
Die Nutzung von Herbiziden muss unterbleiben. 
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VERFAHRENSVERMERKE 
(Verfahren nach § 34 (4) Nr. 3 BauGB i.v.m. § 13 BauGB) 

 
1. Aufstellungsbeschluss 
Der Rat hat in seiner Sitzung am                   die Aufstellung der Einbeziehungssatzung gemäß § 34 (4) Nr. 3 BauGB 
und die öffentliche Auslegung des Satzungsentwurfes gemäß § 3 (2) BauGB beschlossen.  
Der Beschluss wurde am                      ortsüblich bekannt gemacht. 
 
2. Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 
Gemäß § 13 (2) Nr. 1 BauGB ist von einer frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB sowie 
der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB abgesehen worden. 
 
Die Satzungsunterlagen haben nach ortsüblicher Bekanntmachung am in der Zeit vom                  bis zum 
                      (einschließlich) im Rathaus der Gemeinde, zu jedermanns Einsicht gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich 
ausgelegen. 
 
Die Behörden und sonstigen Trägem öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom                      zur Stellungnahme 
gemäß § 4 (2) BauGB aufgefordert. 
 
3. Satzungsbeschluss 
Der Rat der Gemeinde Bad Essen hat diese Einbeziehungssatzung gemäß § 34 (4) Nr. 3 BauGB nach endgültiger 
Abwägung in seiner Sitzung am                              als Satzung (gemäß § 10 BauGB) beschlossen und die 
Begründung genehmigt. 
 
Für die Richtigkeit des Verfahrensablaufes gemäß Ziffern 1-3 
 
Bad Essen, den  
     (Siegel) 
        ................................................. 

        (Bürgermeister) 
 
 
Inkrafttreten 
Der Satzungsbeschluss zu dieser Satzung ist gemäß § 10 (3) BauGB am                             ortsüblich bekannt 
gemacht worden. Mit der Bekanntmachung tritt die Satzung in Kraft. 
 
Bad Essen, den  
     (Siegel) 
        ................................................. 

        (Bürgermeister) 
 
 
Verletzung von Vorschriften 
Auf die Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften wurde gemäß § 215 BauGB hingewiesen. 
Innerhalb der Frist von zwei Jahren seit der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses wurde eine Verletzung 
der in der Bekanntmachung bezeichneten Vorschriften nicht geltend gemacht. 
Etwaige Verletzungen oder Mängel werden damit unbeachtlich. 
 
Bad Essen, den 
     (Siegel) 
        ................................................. 

        (Bürgermeister) 
 
 
 
 
 

 
Die Satzung wurde ausgearbeitet: 
 
Wallenhorst, 2023-05-31 
IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co. KG 
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Anlage:  
 
Abb.: Geltungsbereich der Einbeziehungssatzung „In den Kämpen“ 
 

 
 
 

Bereich gem. 

§ 34(4) Nr.1BauGB 

Einbeziehungssatzung 
„„In den Kämpen““ 
gem. § 34 (4) Nr.3 BauGB 

Bebauungsplan Nr. 80 

„Flachswandstraße“ 

 
 


